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Es ist eine entscheidende Verringerung der gleichzeitig 
durchzuführenden Bauvorhaben und Bauobjekte und damit 
eine spürbare Senkung der unvollendeten Bauinvestitionen 
zu erreichen. Die festgelegte Rang- und Reihenfolge ist 
grundsätzlich für den gesamten Zeitraum der Vorbereitung 
und Durchführung der Investitionsvorhaben stabil zu halten 
und für die Planung und Bilanzierung verbindlich.

(3) Mit hoher ökonomischer Effektivität und Qualität ist 
eine schnelle Produktionswirksamkeit der Bauvorhaben zu 
sichern. Dafür müssen in der Vorbereitung und Durchfüh
rung der Bauvorhaben alle Reserven erschlossen werden. 
Das geplante Aufkommen an Bau- und Bauprojektierungs
kapazitäten ist ausschließlich für Bauvorhaben, die in den 
Investitionsplänen enthalten und in den bestätigten Titel
listen festgelegt sind, bzw. für geplante Baureparaturen so
wie für geplante Bauvorhaben der Wissenschaft und Tech
nik einzusetzen. Die Projektierungskapazitäten sind vorran
gig für die im zentralen Plan der Vorbereitung enthaltenen 
Investitionsvorhaben einzusetzen und auf die termingemäße 
Vorbereitung und Durchführung der Investitionsvorhaben zu 
konzentrieren. Die Initiativen zur Erschließung von Reserven 
für die zusätzliche Leistungsentwicklung sind für die be
schleunigte Durchführung geplanter Bauvorhaben wirksam 
zu machen.

III.

Gegenstand der Bilanzierung

§3
(1) Gegenstand der Bilanzierung ist der mit den staatlichen 

Plankennziffern für die Ausarbeitung des Fünf jahrplanes 
und der Jahresvolkswirtschaftspläne begründete Baubedarf 
und Bauprojektierungsbedarf sowie das Aufkommen an Bau
produktion und an Bauprojektierungsleistungen.

(2) Mit den Baubilanzen und den Bauprojektierungsbilan
zen sind zu erfassen:

a) der mit den staatlichen Plankennziffem für die Ausar
beitung des Fünfjahrplanes und der Jahresvolkswirt
schaftspläne begründete Baubedarf und Bauprojektie
rungsbedarf für die
— Investitionen in allen Bereichen der Volkswirtschaft, 

einschließlich von Versuchsanlagen und Experimen
talbauten,

— Reparaturen in allen Bereichen der Volkswirtschaft 
sowie die Modernisierung im Wohnungsbau,

— Bauaufgaben der sozialistischen ökonomischen Inte
gration und Exportverpflichtungen, insbesondere im 
Rahmen des Anlagenexports;

b) das Aufkommen an Bauproduktion und Bauprojektie
rungsleistungen der volkseigenen Kombinate und Be
triebe, Einrichtungen, sozialistischen Genossenschaften 
sowie der Betriebe anderer Eigentumsformen
— des Bauwesens,
— der Land-, Forst- und Nahrungsgüterwirtschaft,
— des Verkehrswesens,
— der Wasserwirtschaft und anderer Bereiche der 

Volkswirtschaft, außer der Bauproduktion gemäß 
Abs. 3 und den Bauprojektierungsleistungen gemäß 
Abs. 6;

c) die Bauleistungen der Bevölkerung an geplanten Bau
maßnahmen ;

d) die Bauleistungsimporte und -exporte sowie Bauprojek
tierungsimporte und -expörte, die in Verantwortung 
des Bauwesens durchgeführt werden.

(3) Das Aufkommen an Bauproduktion der zentral und 
örtlich geleiteten Kombinate und Betriebe der Industrie und

der durch die eigenen Baukapazitäten zu realisierende .Bau
bedarf ist nicht Gegenstand der Baubilanzierung. Die Gene
raldirektoren der Kombinate bzw. die Direktoren der Be
triebe der Industrie haben in eigener Verantwortung über 
den Einsatz der eigenen Baukapazitäten zu verfügen. Die 
Baukapazitäten sind zur Leistungs- und Effektivitätsentwick
lung der Produktion, insbesondere zur Überleitung von For- 
schungs- und Entwicklungsergebnissen in die Produktion, 
einzusetzen. Darüber hinaus ist die eigene Bauproduktion 
für die weitere Verbesserung des Arbeite- und Gesundheits
schutzes, der Arbeitsplatzgestaltung sowie für die dafür not
wendigen Instandhaltungsmaßnahmen unter Beachtung der 
Aufgaben der territorialen Rationalisierung zu verwenden. 
Die Kombinate und Betriebe haben mit den bilanzierenden 
Organen den Einsatz dieser Baukapazitäten nach Vorhaben 
abzustimmen. Die bilanzierenden Organe haben diese Bau
kapazitäten in den Baubilanzen gesondert auszuweisen.

(4) Für die Baukapazitäten der Baubrigaden, der Hand
werkskollektive und für die sonstigen Eigenleistungen der 
sozialistischen Genossenschaften sowie der volkseigenen Kom
binate und Betriebe der Land-, Forst- und Nahrungsgüter
wirtschaft gelten die Festlegungen gemäß Abs. 3.

(5) Das Aufkommen an Bauproduktion und Bauprojektie
rungsleistungen der bewaffneten Organe ist in eigener Zu
ständigkeit zu bilanzieren.

(6) In die Bauprojektierungsbilanzierung ist das Aufkom
men an Bauprojektierungsleistungen aller "Bereiche einzube
ziehen. Ausgenommen hiervon sind die eigenen Bauprojek
tierungsleistungen der Industrie, der Land-, Forst- und Nah
rungsgüterwirtschaft, des Verkehrswesens und anderer 
Bereiche, soweit sie für die Vorbereitung und Projektierung 
von Baumaßnahmen verwendet werden, die mit eigenen 
Baukapazitäten zu realisieren bzw. für Zwecke der Lehre 
und Forschung eingesetzt sind.

IV.
Bilanzpyramide'

§4
Staatliche Plankommission

(1) Die Staatliche Plankommission hat im Prozeß der Aus
arbeitung des Fünf jahrplanes, ausgehend von der bedarfs
gerechten Entwicklung der Barikapazitäten, die Proportionen 
für die Verwendung des Bauaufkommens zu berechnen, um 
die Übereinstimmung zwischen dem Aufkommen an Bau
produktion der Volkswirtschaft und dem Bauanteil des In
vestitionsplanes sowie dem Bedarf für die Erhaltung und In
standsetzung der baulichen Grundfonds zu gewährleisten. Sie 
bildet entsprechend der Investitionsreserve des Fünfjahrpla
nes in der Industriebaubilanz und in der Wohnungsbau- und 
bezirklichen Investitionsbaubilanz eine Reserve gegliedert 
nach Bezirken und Gruppen von Bauarbeiten.

(2) Die Staatliche Plankommission hat die zentral geplan
ten und anderen Investitionsvorhaben mit einem Gesamt
wertumfang über 20 Mio M, die Vorhaben des Staatsplanes 
Wissenschaft und Technik und die in den zentralen Plan der 
Vorbereitung aufzunehmenden Investitionsvorhaben sowie 
die Rang- und Reihenfolge für die Vorbereitung und Durch
führung dieser Investitionsvorhaben dem Ministerrat zur 
Bestätigung vorzulegen. Sie hat mit den staatlichen Aufga
ben zu den Jahresvolkswirtschaftsplänen für den Bauanteil 
der Investitionen staatliche Orientierungen für die Inanspruch
nahme von Baukapazitäten nach Zweigen und Bereichen so
wie Bezirken und die neu in den Plan der Vorbereitung aus
gewählter Investitionsvorhaben aufzunehmenden Vorhaben 
zu übergeben. Von der Staatlichen Plankommission können 
in Abstimmung mit dem Ministerium für Bauwesen, den zu-


